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Kollektivvertragsverhandlungen für das Hotel- und Gastgewerbe abgeschlossen!

Nach fünf sehr schwierigen und langen Kollektivverhandlungsrunden haben die Sozialpartner Einigung über eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter bei Arbeitern und Angestellten erzielt. 

Arbeiter

Die kollektivvertraglichen Löhne werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 2,45 % erhöht.

Die kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigungen für das 1. und 2. Lehrjahr werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 2,45 % erhöht, die kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigungen für das 3. und 4. Lehrjahr werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 3 % erhöht. 

Die sich ergebenden Beträge werden kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundet (bis 0,49 Cent Abrundung, ab 0,50 Cent Aufrundung).

Der Nachtarbeitszuschlag, die Dienstkleidungspauschale für Lehrlinge sowie die Fremdsprachenzulage werden jeweils um € 1 erhöht.

Änderung bei Teilzeitbeschäftigten und bei fallweise Beschäftigten

Die Regelung, wonach dem Arbeitnehmer für einen Arbeitstag ein besonderer Mindestlohn laut Lohnabkommen gebührt, wenn Teilzeitbeschäftigung für eine kürzere Zeit als einen Kalendermonat vereinbart wird, ist rückwirkend ab 1.5.2009 gestrichen.

Statt dieser Regelung gilt: Der Mindestlohn für fallweise Beschäftigte im Sinne des
§ 471 b ASVG beträgt 120 % des kollektivvertraglichen Mindestlohnes für die entsprechende Beschäftigungsgruppe.

Fallweise beschäftigt sind Mitarbeiter, die 

· in unregelmäßiger Folge, 

· tageweise, zumindest aber für eine kürzere Zeit als eine Woche,

beim selben Dienstgeber beschäftigt sind.

Typisch für eine fallweise Beschäftigung sind damit:

· Tätigkeiten in unregelmäßiger Folge ohne im Vorhinein fixierte Arbeitstage,

· tageweise, zumindest aber für eine kürzere Zeit als eine Woche beim selben Arbeitgeber vereinbarte Arbeitseinsätze, 

· keine tatsächlich erfolgenden regelmäßigen Arbeitseinsätze,

· Ablehnungsmöglichkeiten eines Diensteinsatzes durch den Dienstnehmer ohne negative Folgen.

Beispiel:

Eine ungelernte Servicekraft wird fallweise als Aushilfe eingesetzt. Der kollektivvertragliche Mindestlohn für 40 Stunden/Woche beträgt ab 1.5.2009 € 1.161,00 brutto. 

Der Stundensatz beträgt € 6,71 brutto.

€ 6,71 brutto x 120 % = € 8,052 brutto.

Die ungelernte Servicekraft hat aufgrund ihrer fallweisen Beschäftigung Anspruch auf einen Stundensatz von € 8,052 brutto.
Angestellte

Die kollektivvertraglichen Gehälter werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 2,45 % erhöht.

Die kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigungen für das 1. und 2. Lehrjahr werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 2,45 % erhöht, die kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigungen für das 3. und 4. Lehrjahr werden rückwirkend ab 1.5.2009 um 
3 % erhöht. 

Die sich ergebenden Beträge werden kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundet (bis 0,49 Cent Abrundung, ab 0,50 Cent Aufrundung).

Der Nachtarbeitszuschlag, die Fremdsprachenzulage und die Fehlgeldentschädigung werden jeweils um € 1 erhöht. Die Dienstkleidungspauschale für Lehrlinge wird entsprechend einer kollektivvertraglichen Vereinbarung aus 2007 auf € 27 angehoben. 
Vorsicht!

Da der Kollektivvertrag heuer rückwirkend in Kraft tritt, ist eine Aufrollung der Lohnverrechung für Mai 2009 erforderlich.

Hinweis!

Die aktuellen Lohn- und Gehaltstabellen für das Hotel- und Gastgewerbe finden Sie in der Kollektivvertragsdatenbank unter www.wko.at/kollektivvertrag .
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